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Antrag der CSU-FDP Fraktion zur finanziellen Unterstützung der Landkreis
kommunen bei Gutachten und Planungen zur Errichtung von Anlagen für Er
neuerbare Energien

Sehr geehrter Herr Landrat,

Um den Umbau auf erneuerbare Energien im Strom- und Wärmesektor voranzubrin
gen, beantragen wir, dass die Verwaltung ein Förderprogramm für die Städte und 
Gemeinden des Landkreises Ebersberg erarbeitet und den Kreisgremien zur Bera
tung und Beschlussfassung vorlegt.
Ziel des Förderprogrammes soll sein, die Städte und Gemeinden im Landkreis 
Ebersberg bei der Beauftragung von Gutachten und Planungen zum Ausbau der Er
neuerbaren Energien zu unterstützen:

1. Gefördert werden sollen Gutachten und Planungen für folgende Projekte:
- Freiflächen Photovoltaik- und Solarthermieanlagen
- Wasserkraftanlagen >100 kW elektrische Leistung
- Windkraftanlagen >2 MW elektrische Leistung
- Anlagen zur Nutzung von Tiefen-Geothermie
- Heizkraftwerke aus erneuerbaren Energien >1 MW elektrische Leistung mit 
der entsprechenden Wärmenutzung
- Interkommunale Projekt zur Bereitstellung von Erneuerbaren Energien.

2. Auf Antrag der Städte und Gemeinden können 50 % der von den Antragstel
lern aufgewandten Gutachten- und Planungskosten, maximal 100 TEUR, vom 
Landkreis bezuschusst werden.

3. Der Landkreis stellt 500 TEUR zur Förderung der unter Nr. 1 genannten Pro
jekte in den Haushalt ein.

4. Bei Anlagen die wirtschaftlich umgesetzt werden, sollen die Fördermittel an 
den Landkreis zurückerstattet werden.
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Begründung:

Der Ebersberger Kreistag hat beschlossen, im Jahr 2030 frei von fossilen Energie
trägern zu sein.
Viele Gemeinden sind mit der Beauftragung von Gutachten und Planungen finanziell 
überfordert. Um das finanzielle Risiko für die Kommunen des Landkreises zu min
dern und damit die Beauftragung von Gutachten oder Planungen zu ermöglichen, 
fördert der Landkreis die unter Nr. 1 genannten Gutachten und Planungen.
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